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An das Bundesministerium 

ABTEILUNGSMAIL ●  V@BKA.GV.AT

BEARBEITERIN ●  FRAU DR ELISABETH DUJMOVITS

PERS. E-MAIL ●  ELISABETH.DUJMOVITS@BKA.GV.AT

TELEFON ●  01/53115/2596

IHR ZEICHEN ●  BMG-92601/0001- I I /A/4/2011

für Gesundheit 
Abteilung II/A/4 
 
Mit E-Mail: 
martin.tatscher@bmg.gv.at  

 

Antwort  bi t te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail

 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über 
Krankenanstalten und Kuranstalten geändert wird; 
Begutachtung; Stellungnahme 

 

 

Zum mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf samt Beilagen nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I. Allgemeines und Rechtliches: 

Die Regelung des „Wartelistenregimes“ für geplante Operationen (§ 5a Abs. 2 neu), 

das durch die Landesgesetzgebung einzuführen ist, lässt offen, ob es sich dabei um 

ein Wartelistenregime pro Anstalt oder pro Träger handeln soll (ein österreichweites 

verbietet sich aus kompetenzrechtlichen Gründen). Reihungskriterien und 

Verfahrensgarantien zur Herstellung der erforderlichen Transparenz sind ebenso 

völlig offen gelassen wie Konsequenzen einer Missachtung der Warteliste oder des 

Transparenzgebots. Obwohl nicht verkannt wird, dass es sich um eine 
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Grundsatzbestimmung handelt und daher keine Einzelregelungen getroffen werden 

dürfen (vgl. VfSlg. 15.279/1998), wären Determinanten für die landesgesetzliche 

Umsetzung bzw. weitere Ausführungen in den Erläuterungen wünschenswert. 

Die Unionsrechtskonformität des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes ist 

vornehmlich vom do. Bundesministerium zu beurteilen. 

II. Legistisches und Sprachliches: 

Zum Aussendungsschreiben 

Aus Anlass der vorliegenden Gesetzesbegutachtung erinnert das Bundeskanzleramt-

Verfassungsdienst an seine in Rücksicht auf die Entschließung des Nationalrates 

vom 6. Juli 1961 ergangenen Rundschreiben vom 10. August 1985, GZ 602.271/1-

V/6/85, vom 12. November 1998, GZ 600.614/8-V/2/98, vom 17. Jänner 2007, 

GZ BKA-600.614/0001-V/2/2007, und vom 30. Oktober 2007, GZ BKA-600.614/0003-

V/2/2007. Demnach sind die aussendenden Stellen ersucht, in jedes 

Aussendungsrundschreiben zum Entwurf eines Bundesgesetzes an die zur 

Begutachtung eingeladenen Stellen das Ersuchen aufzunehmen, die (allfällige) 

Stellungnahme auch dem Präsidium des Nationalrates nach Möglichkeit im Wege 

elektronischer Post an die Adresse begutachtungsverfahren@parlament.gv.at oder 

im eRechts-Workflow zu übermitteln; die früher vorgesehene Übermittlung von 

25 (Papier-)Ausfertigungen ist nicht mehr erforderlich. 

Zum Gesetzestext 

Allgemeines 

Wo es systematisch möglich erscheint, sollte möglichst einheitlich entweder der 

Begriff „Landesgesetzgeber“ oder der der „Landesgesetzgebung“ oder schlicht der 

des „Landesgesetzes“ verwendet werden, wobei Letzterem der Vorzug zu geben 

wäre. 

Zu Z 1 (§ 2a Abs. 4 dritter Satz): 

Der Beistrich nach der Wortfolge „für Akutgeriatrie/Remobilisation“ wäre zu streichen. 
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Zu Z 5 (§ 8c Abs. 4 Z 8): 

In der Novellierungsanordnung fehlt im Ausdruck „Abs. 4“ ein (geschütztes) 

Leerzeichen. 

Nach der Wortfolge „anzugehören hat“ sollte ein Beistrich eingefügt werden. 

Zu Z 6 (§§ 8e, f, g): 

In der Novellierungsanordnung sollte der Beistrich durch einen Strichpunkt ersetzt 

werden. Im zweiten Halbsatz könnte „§ 8e (neu) samt […]“ präzisiert werden.  

Die korrekte Bezeichnung des zweitgenannten Sonderfaches lautet „Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe“ (vgl. § 10 Abs. 1 Z 7 Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 

2006). 

Zu Z 8 (§ 27a Abs. 1 dritter Satz und Abs. 3 dritter Satz): 

Am Satzende fehlt das Wort „sind“. 

Zu Z 9 (§ 27a Abs. 5 dritter Satz): 

Die Bindestriche in den ersten beiden Zeilen wären durch Gedankenstriche zu 

ersetzen. 

Zu Z 10 (§ 38a Abs. 3): 

Sprachlich sollte „nach den §§ 71 Abs. 3 und […]“ ergänzt werden. 

Zu Z 11 (§ 65 Abs. 4f): 

Nach der Bundesgesetzblattnummer findet sich ein überflüssiges (doppeltes) 

Leerzeichen. 

Zu Vorblatt und Erläuterungen 

Die betreffende Abschnittsüberschrift sollte besser „Verhältnis zu den 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union“ lauten. 

Eine sprachliche und technische Überarbeitung von Vorblatt, Erläuterungen und 

auch Textgegenüberstellung insbesondere im Hinblick auf Schreibrichtigkeit, 

Satzbau, Interpunktion und Layout wird empfohlen. 
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Zur Textgegenüberstellung 

Es sollten die einander inhaltlich entsprechenden Bestimmungen einander 

gegenüber gestellt werden (vgl. Pkt. 7 des Rundschreibens des Bundeskanzleramt-

Verfassungsdienstes BKA-600.824/003-V/2/2001); dies gilt insbesondere für die 

§§ 8e, f (alt) und die §§ 8e, f, g (neu). Auf das Versehen bei § 8c Abs. 1 wird 

hingewiesen. 

Im § 3a Abs. 4 (neu) fehlt der letzte Satz oder zumindest ein Hinweis auf diesen 

(„…“). 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 u.e. auch dem Präsidium des Nationalrats zur Kenntnis gebracht. 

 

28. März 2011 
Für den Bundeskanzler: 

HESSE 
 
 
Elektronisch gefertigt 
 

Signaturwert
Z9gbYMYMLPUX5XyflC4hsLCWsrGnW5vJKkMFCcXYaSLe5XjwmeLp4B4eFgliVni64VL
FJH5rWJJpQcp0oQy3g4wSlpDRb8ukhHUn8y72eJVBZ+MKoOQiG10FNfLv7Exsosy4JE
A/LRS/7V9eSlXtFzG++oMb2LO4v3iJgPfMadY=        

Unterzeichner serialNumber=962181618647,CN=Bundeskanzleramt,    
O=Bundeskanzleramt,C=AT                 

Datum/Zeit-UTC 2011-03-28T08:58:45+02:00     

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate- 
light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im  
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT                    

Serien-Nr. 294811    

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bka.gv.at/verifizierung

3/SN-262/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt4 von 4

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




